
Haftfortdauer, die Haus- und Personendurchsuchung sowie die Durchsuchung bzw Beschlag-

nahme von Schriften und Briefen.?%

Zu beriicksichtigen ist hierbei, dass der ganze Art 32 LV noch in seiner Urfassung von

1921 besteht und daher die gesamte Bestimmung ein Resultat des damaligen Grundrechtsver-

stándnisses darstellt. Gerade im Vergleich mit der Grundrechtslehre der Gegenwart — und im

Besonderen mit deren Eingriffsvorbehalt — wirkt der Wortlaut des Art 32 Abs 2 LV sehr an-

tiquiert und ist zweifellos ergánzungsbedürftig.??/ In jüngerer Rechtsprechung hat der StGH

einen Fingriffsvorbehalt herausgearbeitet, welcher der derzeit herrschenden Grundrechtslehre

entspricht; dabei orientierte er sich vorrangig am schweizerischen Art 36 BV und der ein-

schlágigen Judikatur, bezog aber auch Art 8 Abs 2 EMRKsowie die Rsp aus Österreich und

Deutschland mit ein.“ Dieser Eingriffsvorbehalt gilt jedoch nicht exklusiv für die Freiheit

der Person, sondern ist aufalle Freiheitsrechte anzuwenden.^??

Für die Zulässigkeit eines Eingriffs in die Freiheitsrechte, und damit auch in das Grund-

recht auf Datenschutz, ist zunächst das Vorliegen einer gesetzlichen Grundlage erforderlich.

Dabeigilt, dass insb bei schwerwiegenden Eingriffen der Eingriff durch ein Gesetz im for-

mellen Sinn gedeckt sein muss.^'?

In der Folgeist festzustellen, ob der Eingriff im óffentlichenInteresse liegt.^ Der StGH

hat bisher als konkreten Aspektdieses öffentlichen Interesses den Schutz der Öffentlichkeit

,vor Táuschung undIrreführung* erwáhnt?"^; jedoch ist wohl davon auszugehen,dass va eine

Orientierung an der Rsp des schweizerischen Bundesgerichts zweckmüáfsig ist, da diese für die
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